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SHuftrierte fdjtoeixerifdie £anbtt)er!er=,3eitnno fOrcmn für Me offiziellen SßuMifationnt beS ©cfjtoets. ©ewerbepereinS) Sir. 39«32

ber fchweiserifdhen Jgaustnbuftrien unb ©etoerbe. ®a8 ganse
SBerî ift mit ga^Ireid^en üorsügltdjen gßuftrationen au§=

geffattet, erfc^eint in 8 ßieferungen unb toftet gr. 25.—.
giir unfere ©ettionen unb beren fDlitglieber, weldhe baS

SBert unter Berufung auf ifjre ®igenf<haft als ©ettion bei
©<h Weiser. ©eWerbebereinS bireït bei ber „Commission
du Village suisse" in ©enf befteHen, tft jebocfe ein

SorsugSpretS, bon gr. 20.—betüiCCtgt würben. SBir ßoffe«,
bafe recfjt biete unferer SereinSmiiglieber bon biefem Sorteile
©ebraucfe madjen Werben.

©er ©entraloorftanb bat im fernem befcfetoffett, ben

„©djweiser. ©eWerbeïalenber" pro 1897 unb beffen fran»
pfiffe ÉuSgabe: „Agenda pour les arts et métiers"
als ben ©ewerbetretbenben borgüglit^ bienenbe Sßnblitationen

p empfehlen.
3»it freunbeibgenöffifdjem ©rufe

gür ben ©entraloorftanb:
Ser SSijeprafibent : 2)er ©efretär:
6b. tBooë=^egi)er. Söetner Sîre&g.

görberuttg ber 23craf§iefjre kim SHeifter.

35er ©dsweiger. ©ewerbeberein ift gewillt, eine angemeffene

Vergütung in gorm eines 3ufdiuffeS sunt Sefergelb bis
auf ben Setrag bon gr. 250 folgen èanbwerfSmeiftern su
berabfolgen, welche ber

tttufierguftigett ^evattbUbmtg öott Sehlingen
ifere befonbere Sorgfalt unb SlufmerffamEeit wtbmen unb
bermöge ihrer Sefähtgung für ©rfüßung nachgenannter Ser»
pfltchiungen genögenbe ©ernähr bieten.

1. ©er bewerbenbe Steifter mufe feinen Setuf felbfiänbig
betreiben, ©eine SBerlftätie foil ben tedjnffcfeen Sin»

forberungen ber ©egenwart entfpredhen.
2. 35er ßehrmeifter mufe fld) oeipfl'djteti, ben bon ihm

aufsunehmenben ßehrltng in alten ^enntniffen Uftb
Sunftferttgïeiten feines ©ewerbeS heransubilben,, ihn
aud) aufeerhalb ber SBeifftätte in 3ud)t unb Drbnung
SU halten, sum fXeifetgen SSefudh ber gewerblichen gort»
bilbungS* ober gacbfcbulen ansuhalten unb sur Seil»
nähme an ben ßehrlingSprüfungen su Perpftichten, über»
haupt nach feinen Gräften aßeS su thun, was su einer
Wohlgeregelten Setufsleßre gehört.

• 3. ©er ßehrmeifter mufe bem ßeferling, fofern biefer ni<§t
im ©Iternhaufe beröteiben ïann, in feinem eigenen
fpau§ha!t Soft unb SBohnung geben, eüentuefl ihm sür
ttnterfunfi tri einer orbentlidjen gamilie behilflich fek
unb für gefunbe Serppgung unb swedmäfeige ©rsiehun'g
in berfelben bie Serantwortlichfeit übernehmen.

4. ©er ßehrbertrag ift nach ben Sefiimmnngen be'S.

f<bweiserifiben Stormal ßehrbertrageS feftsufteßen unb
burib ben ©djweiserifdhen ©ewerbeberein xu genehmigen,
©ie ©auer ber ßehrseit mufe ben bom ©chmeiserifdjeh
©ewerbeberein für febeS ©ewerbe aufgefteßten Stormen
entfpreiben.

©ie SluSwafel ber ßehrmeifter erfolgt nadj Stafegabe ber

berfügbaren fßtiitel auf ©runblage bejr eingehenben fchrifr»
lidfjen Stnmelbungen unb mit möglidfefter Serüdficßtigung ber

oerfdjiebenen SerufSarten unb ßanbeSteile burdh ben ©entrai»
borftanb - beS ©cbweiser. ©eWerbebereinS. ©en Sorsug er»

halten ittbeS foldje ßMfier, a) bie bnr$ regelmäfeige ©eil»
-nähme ihrer früh rn ßehrlinge an ßehrlingSprüfungen bereits
Sroben ihrer ßehrmeifterthätigfeit anfsuweifen haben ; b) welche

Sliiglieb einer ©eltion beS ©dhweiser. ©eWerbebereinS finb,
unb c) an beren SBohnort eine gute gadh» ober gewerblidhe
gortbilbungSfcbule fidh befinbet.

©ie besügltcben SfCidjtenhefte unb SlnmelbungSformulare
ïônnen beim ©eîretariate beS ©dhweiserifdhen ©eWerbebereinS

in 3öricjh, ba§ audh su ieber weitern SlnSfunfterteilung bereit

ift, besogen werben, ^anbwerfsmeifter, weldhe ben geforberten

Serpfttdhtungen glauben entfpredhen su lönnen, belieben ftd}.
unter Beifügung ber berlangten 3eugniffe bis fpäteftenS ben

18. ganuar 1897 bei uns fcferiftlith ansumelben.

3ürich, ben 15. ©esember 1896.

bes $djweiser. (öewerßeoemtts.

$er&an&3Uiefen.
SGBinterarbeit int §<ntbwerï. ©ie Serfammlung beS

fßtalermetfteröerbanbeS ber Sesirïe Ober», Unter», fßeu» unb
3llt=©oggenburg, ©ofeau, 2B.il unb Umgebung, befdjlofe ein»

ftimmig, an bie Sunbfame bas feöfltche Slnfucfeen su fleßen :
fßaffenbe Slrbeiten, als galoufieläben, ®auS» unb ©arten»
möbel, ©haifen, SinberWagen 2C. ihnen womöalidh im SBintec

sufommen su laffen, inbem es bann Pief eher möglich fei,
biefelbe prompt su bebienen, als im ©ommer, wo wegen
fortwährenbem 3uftrömen in gröfeere ©table auf bem ßanbe

feit Sohren tonftanter Slrbeitermangel herrfc^t.

3Setï^!ebeae0.

fSerhûtung bon Unfaïïen bei Stauten. SSom fßolisei»
Porftanb 3bridh werben nacbfteßenbe SBeftimmungen ber

SSerorbnung sur SBerhütnng bon Unfäßen bei Sauten in
©rinnerung gebracht:

1. Sei ©latteis müffen bie ©erüftbretter, ßaufbrfidfen u. f. w.
mit ©anb beftrent werben. ©aSfelbe hat auf ben

obern üßtaueipcfeett beim ßegen ber Saiten u. f. w.

su gefdhehen.

2. Sei SluSführung bon ©acharbeiten unb bei fßeparatnr
bon ©laSbadhern haben bie bamit befcpäfttgten Slrbeiter,
©pengier, ©achbecter, ©lafer u. f. w. fidh mittelfi
haltbaren ©adhfeilen su ftßiern.

3uWiberhanbIungen Werben gemäfe ben Seftimmungen
beS Slrt. 31 ber silierten Serorbnung beftraft.

Sau einer iïitdhe lut Söcifeenbühl Sern. Slm 10. b.

referierte §err Sanmeifter ©tämpfft, ©ohn, in einer Ser»

fammlung im Sßeifeenbühl über bte Slafefrage. ©ie öfilidje
©dte am 2Beifeenbühl»3Honbijou»3ßeg würbe als ber günftigfte
Sauplafe beseichnet. ©ie Sirdje foß einen fdhönen mo»

numentalen Sau barfteßen, nach bem fßtufter ber SoljanniS«
tirdhe in ber ßorraine, mit ber gaffabe nadh ber ©tabt.
fßaih ber lebhaften ©iSfuffion würbe befdhloffen, ben ge»

nannten Pafe oorsufdhlagen unb bem Sirchgemeinberat bott

biefem Sefdhluffe Kenntnis su geben.

Sautttefen in Susertt. Scbor ber ftabträtlidhe Sanplan
für baS neue Sahnhof quartier feftgefteßt refp. genehmigt ift,
erinnern fidh einige ©pefulanten unter ber SMrtSgtlbe, bafe

es audh hier gut ift, früh aufsuftehen. ©o hat ber frühere
Sßirt sur „ßöwengrube", §err ©(huhmadher»2ßoßmann, ait
ber SilatuSftrafee, welche burdh Serlegung ber bortigen

Sahnlinte eine bebeutenbe Serfdhönerung erfahrt, swei fe|r
günftig gelegene, an einanber gebaute, hübfdhe fßripathäufer
angefauft, weldhe beftimmt fein foßen, su einem J&otel um»

gebaut su Werben. Sludh bte ©rridhtung einer 2Birtfdhaft in
ber fehr nahe beim Sahnhof gelegenen „llnterladhen" fteht

mit ber Itmgefialtung beS SaßnhofeS ttt Sesiehung. ©afe

bie in ber fßähe beS SahnhofeS gelegenen tgotels ©t. ©ottharb,
®u ßac unb Sittoria aßefamt bebeutenben Um» unb ©r»

Weiterungsbauten unterfteßt werben, ift fdhon früher gemelbet

worben. I

Sur Stenobatian be§ ©^loffeS ÜRibau fcfjreibt mau

bem „tpanbelScourier" : ©ine ber lefeten ©orgen, welche unfer

hodhberbiente, letber su früh bahtngefdhiebene §r. Saubireftor
@. fflîarti auf bem fersen hatte, war bie ßtenooation beS

©dhloffeS fßibau. @S lag ernftlidh in feiner Stbficht, fuccefue
bas ©dhlofe in einen 3uftanb su bringen, um eS anberu,

ähnlichen ©dhlöfferu an bie ©eite fteßen su tönnen, Sw
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der schweizerischen Hausindustrien und Gewerbe. Das ganze
Werk ist mit zahlreichen vorzüglichen Illustrationen aus-
gestattet, erscheint in s Lieferungen und kostet Fr. 25.—.
Für unsere Sektionen und deren Mitglieder, welche das
Werk unter Berufung auf ihre Eigenschaft als Sektion des

Schweizer. Gewerbevereins direkt bei der

à VilluZs suisss" in Genf bestellen, ist jedoch ein

Vorzugspreis von Fr. 20.—bewilligt worden. Wir hoffen,
daß recht viele unserer Vereinsmitglteder von diesem Vorteile
Gebrauch machen werden.

Der Centralvorstand hat im fernern beschlossen, den

„Schweizer. Gewerbekalender" pro 1897 und dessen fryn-
zösische Ausgabe: „^gsnäs, pour Iss s-rts sb wsbisrs"
als den Gewerbetreibenden vorzüglich dienende Publikationen
zu empfehlen.

Mit freundeidgenössischem Gruß

Für den Centralvorstand:
Der Vizepräsident: Der Sekretär:
Ed. Boos-Jegher. Werner Krebs.

Förderung der Berusslehre beim Meister.
Der Schweizer. Gewerbeverein ist gewillt, eine angemessene

Vergütung in Form eines Zuschusses zum Lehrgeld bis
auf den Betrag von Fr. 250 solchen Handwerksmeistern zu
verabfolgen, welche der

mustergültigen Heranbildung von Lehrlingen
ihre besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit widmen und
vermöge ihrer Befähigung für Erfüllung nachgenannter Ver-
pfllchtungen genügende Gewähr bieten.

1. Der bewerbende Meister muß seinen Beruf selbständig
betreiben. Seine Werkstätte soll den technischen An-
forderuvgen der Gegenwart entsprechen.

2. Der Lehrmeister muß sich verpflichten, den von ihm
aufzunehmenden Lehrling in allen Kenntnissen und
Kunstfertigkeiten seines Gewerbes heranzubilden,, ihn
auch außerhalb der Werkstätte in Zucht und Ordnung
zu halten, zum fleißigen Besuch der gewerblichen Fort-
bildungs- oder Fachschulen anzuhalten und zur Teil-
nähme an den Lehrlingsprüfungen zu verpflichten/ über-
Haupt nach seinen Kräften alles zu thun, was zu einer
wohlgeregelten Berufslehre gehört.

3. Der Lehrmeister muß dem Lehrling, sofern dieser niât
im Elternhause verbleiben kann, in seinem eigenen
Haushalt Kost und Wohnung geben, eventuell ihm zür
Unterkunft in einer ordentlichen Familie behilflich sein

und für gesunde Verpflegung und zweckmäßige Erziehung
in derselben die Verantwortlichkeit übernehmen.

4. Der Lehrvertrag ist nach den Bestimmungen des.

schweizerischen Normal Lehrvertrages festzustellen und
durch den Schweizerischen Gewerbeverein zu genehmigen.
Die Dauer der Lehrzeit muß den vom Schweizerischen
Gewerbeverein für jedes Gewerbe aufgestellten Normen
entsprechen.

Die Auswahl der Lehrmeister erfolgt nach Maßgabe der

verfügbaren Mittel auf Grundlage der eingehenden schrift-
lichen Anmeldungen und mit möglichster Berücksichtigung der

verschiedenen Berufsarten und Landesteile durch den Central-
vorstand des Schweizer. Gewerbevereins. Den Vorzug er-
halten indes solche Meister, s.) die durch regelmäßige Teil-

.nähme ihrer früh rn Lehrlinge an Lehrlingsprüfungen bereits
Proben ihrer Lehrmeisterthätigkeit aufzuweisen haben ; b) welche

Mitglied einer Sektion des Schweizer. Gewerbevereins sind,
und s) an deren Wohnort eine gute Fach- oder gewerbliche
Fortbildungsschule sich befindet.

Die bezüglichen Pflichtenhefte und Anmeldungsformulare
können beim Sekretariate des Schweizerischen Gewerbevereins
in Zürich, das auch zu jeder weitern Auskunfterteilung bereit
ist, bezogen werden. Handwerksmeister, welche den geforderten

Verpflichtungen glauben entsprechen zu können, belieben sich

unter Beifügung der verlangten Zeugnisse bis spätestens den

18. Januar 1897 bei uns schriftlich anzumelden.

Zürich, den 15. Dezember 1896.

Der Centralvorstand
des Schweizer. Heweröevereins.

Verbandswesen.
Winterarbeit im Handwerk. Die Versammlung des

Malermetsterverbandes der Bezirke Ober-, Unter-, Neu- und
Alt-Toggenburg, Goßau, Wil und Umgebung beschloß ein-
stimmig, an die Kundsame das höfliche Ansuchen zu stellen:
Passende Arbeiten, als Jalousieläden, Haus- und Garten-
möbel, Chaisen, Kinderwagen ec. ihnen womöglich im Winter
zukommen zu lassen, indem es dann viel eher möglich sei,

dieselbe prompt zu bedienen, als im Sommer, wo wegen
fortwährendem Zuströmen in größere Städte auf dem Lande
seit Jahren konstanter Arbeitermangel herrscht.

Verschiedmes.
Verhütung von Unfällen bei Bauten. Vom Polizei-

vorstand Zürich werden nachstehende Bestimmungen der

Verordnung zur Verhütung von Unfällen bei Bauten in
Erinnerung gebracht:

1. Bei Glatteis müssen die Gerüstbretter, Laufbrücken u. f. w.
mit Sand bestreut werden. Dasselbe hat auf den

obern Mauerflächen beim Legen der Balken u. s. w.

zu geschehen.

2. Bei Ausführung von Dacharbeiten und bei Reparatur
von Glasdächern haben die damit beschäftigten Arbeiter,
Spengler, Dachdecker, Glaser u. s. w. sich mittelst
haltbaren Dachseilen zu sichern.

Zuwiderhandlungen werden gemäß den Bestimmungen
des Art. 31 der zitierten Verordnung bestraft.

Bau einer Kirche im Weißenbühl Bern. Am 10. d

referierte Herr Baumeister Stämpfli, Sohn, in einer Ver-
sammlung im Weißenbühl über die Platzfrage. Die östliche
Ecke am Weißenbühl-Monbijou-Weg wurde als der günstigste

Bauplatz bezeichnet. Die Kirche soll einen schönen mo-
numentalen Bau darstellen/ nach dem Muster der Johannis-
kirche in der Lorraine, mit der Fassade nach der Stadt.
Nach der lebhaften Diskussion wurde beschlossen, den ge-

nannten Platz vorzuschlagen und dem Kirchgemeinderat von
diesem Beschlusse Kenntnis zu geben.

Bauwesen in Luzern. Bevor der stadträtliche Bauplan
für das neue Bahnhosqnartier festgestellt resp, genehmigt ist,

erinnern sich einige Spekulanten unter der Wirtsgilde, daß

es auch hier gut ist, früh aufzustehen. So hat der frühere
Wirt zur „Löwengrube", Herr Schuhmacher-Mollmann, an

der Pilatusstraße, welche durch Verlegung der dortigen

Bahnlinie eine bedeutende Verschönerung erfährt, zwei sehr

günstig gelegene, an einander gebaute, hübsche Privathäuser
angekauft, welche bestimmt sein sollen, zu einem Hotel um-

gebaut zu werden. Auch die Errichtung einer Wirtschaft in
der sehr nahe beim Bahnhof gelegenen „Unterlachen" steht

mit der Umgestaltung des Bahnhofes in Beziehung. Daß
die in der Nähe des Bahnhofes gelegenen Hotels SU Gotthard,
Du Lac und Viktoria allesamt bedeutenden Um- und Er-

Weiterungsbauten unterstellt werden, ist schon früher gemeldet

worden. i

Zur Renovation des Schlosses Nidau schreibt man

dem „Handelscourier": Eine der letzten Sorgen, welche unser

hochverdiente, leider zu früh dahingeschiedene Hr. Baudirektor

E. Marti auf dem Herzen hatte, war die Renovation des

Schlosses Nidau. Es lag ernstlich in seiner Absicht, .uccessive

das Schloß in einen Zustand zu bringen, um es ander«,

ähnlichen Schlössern an die Seite stellen zu können. Die


	Verbandswesen

